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Drucksache Nr. 
 öffentlich 
 

Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Erlass einer Satzung über die Verwendung des Wappens der Gemeinde Marienheide 
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Haupt- und Finanzausschuss 12.04.2016    
Rat 26.04.2016    
     
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Antrag der SPD-Fraktion vom 19.02.2016 hat diese um Einführung einer 
Wappensatzung gebeten. 
Der Rat der Gemeinde Marienheide hat am 01.03.2016 die Verwaltung beauftragt, eine 
entsprechende Satzung vorzubereiten und in den nächsten Sitzungen des Haupt- und 
Finanzausschusses und Rates zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Beim Wappen der Gemeinde Marienheide handelt es sich um ein Symbol, das nach seiner 
historischen und rechtlichen Funktion grundsätzlich staatlichen Stellen vorbehalten ist und 
dessen Nutzung daher nur unter bestimmten Voraussetzungen einem eingeschränkten 
Nutzerkreis genehmigt werden sollte. 
 
Bisher besteht jedoch kaum die Möglichkeit, die ungewollte und widerrechtliche 
Verwendung des Gemeindewappens wirksam zu beschränken, so dass auch 
verwaltungsseitig zu dem Erlass einer Wappensatzung geraten wird. 
 
Der Nutzerkreis, die Voraussetzungen für die Genehmigung zur Verwendung des 
Gemeindewappens sowie die Sanktionsmöglichkeiten sind im anliegenden 
Satzungsentwurf festgehalten. 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Marienheide beschließt die Satzung über die Verwendung des 
Wappens der Gemeinde Marienheide in der als Anlage beigefügten Fassung. 
 
 
 
 
 
gez.  
Stefan Meisenberg Marienheide, 21.03.2016 
 
 
 


